
194 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIll. GP 

9. 2. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
betreffend die Finanzierung des Internatio
nalen Amtssitz- und Konferenzzentrums 

Wien (IAKW - Finanzierungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Der Bund ha't die Planung, Errichtung, 
Erhaltung; v.erwaltung und Finanzierung des 
als Bundesgebäude Zu erClichtenden Internatio
nalen Amtssitz- und Konferenzzentrum's Wien 
einer AktiengeseUschaft zu üJbertragen .. 

§ 2. (1) Der Bund hat der Aktiengesellschaft 
die Kosten der Planung, Errichtung, ,Erhaltung, 
V,erwaltung (einschLießlich des Personal- und 
Sachaufwandes) und Finanzierung des Inter
nationalen Amtssitz- und Konferenzzentrums 
Wien bis zum HöchlStbetrag von 6500 Millionen 
Schilling in unmittelbar aufeinandertolgenden 
Jahresteil'heträgen, >beginnend mit dem Haus
haltsjahr 1972, zu ersetzen, soweit diese Kosten 
nicht durch eigene Einnahmen der Aktiengesell
schaft abgedeckt werden können. 

(2) Der vom Bund zu leistende Kostenersatz 
beträgt in den Jahren 

1972 his 1977 je 250 Millionen Schilling, 
1978 bis 198>1 je 300 Millionen Schilling, 
1982 bis. 1988 je 350 Millionen Schil'ling und 
beginnend mit dem Jahr 1989 je 400 Millionen 

Schilling. . 

(3) Die Forderung der Aktiengesellschaft gegen 
den Bund auf Kostenersatz gemäß Abs. 1 ist 
höchstens mit jenem Betrag in die Jahres
abschlüsse . der Aktiengesellsthaft . einzusetzen, 
der sich nach Abzug eigener Einnahmen von den 
Kosten für die Planung, Errichtung, Erhaltung, 
Verwaltung und Finanzierung des· Internatio
nalen Amtssitz- und Konferenzzentrums Wien 
ergibt. 

§ 3. Die übertragung gemäß § 1 hat zur Vor-
aussetzung, daß . 

a) die Höhe des Grundkapitals der Aktien
gesellschaft mit mindestens 20 Millionen 
Schilling bestimmt ist, 

. 'b) von diesem Grundkapital der. Bund 
65 vom Hundert und die Stadt Wien 
35 vom Hundert ubernehmen, 

c) die Stadt Wien sidl gegenüber dem Bund 
verpflichtet, zu den Kosten der Planung, 
Errichtung und Finanz'ierung .des Inter
nationalen Amtssitz- und Konferenz
zentrums Wien einen Beitrag von 35 vom 
Hundert zu leisten, baureife (aufgeschlos
sene) Grundstücke in dem Ausmaß in das 
Eigentum des Hundes zu übertragen, in 
dem es für das geplante Internationale 
Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien 
und die nach der Planung vorzusehenden 
Erweiterungsmöglichkeiten notwendig ist, 
sowie die erlfon:l:erlichen Verkehrsbauten 
innerhaVb dieser Grundstücke und die 
Schnellverbindungen zum Stadtzentrum 
und zum Flughafen Wien-Schwechat zu 
errichteIl!, 

d) die AktiengeseHschaft sich verpflichtet, bei 
der Durchführung des Bauvorhabens zu 
vergebende Lieferungen und Leistungen 
unter Beachtung der je>yeils bestehen
den Richtlinien für Bundes'hauten auszu
schreiben und dem IBundentsprechende. 
Auskünfte zu erteilen, 

e) ,die Aktiengesellschaft sich verpflichtet, 
Finanzierungsmaßnahmen. nur mit Zu
stimmung ~esBundesministers für Finan
zen als Vertreter des Haftungsträgers Bund 
(§ 4) vorzubereiten und ahz·uschließen. 

§ 4. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, für die von der Aktiengesellschaft 
zur Planung, Errichtung, Erhaltung, Verwaltung 
und Finanzierung des als Bundesgebäude zu er
richtenden Amtssitzes internationaler Organisa
tionen und des KonifereIllZzentruffilS Wien . im 
In- und Ausland dur,ch~uführeDiden Finanz
operationen (Aufnahme von Anleihen, Dar
lehen und sonstigen Krediten) die Haftung 
namens des Bundes als Bürge und Zahler gemäß 
§ 1357 des allgemeinen bürgerlichen Gesetz
buches zu übernehmen. 
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2 194 der Beilagen 

{2) Der Bundesminister für Finanzen darf von 
der im A'bI". 1 erteilten Ermächtigung nur Ge
brauch machen, wenn 

lit. d zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
maßgebend. Für die Ermittlung der Gesamt
belastung bei Anleihen sind vertraglich vorge
sehene Tilgungsmöglichkeiten durch freihändigen 
Rückkauf nicht zu berücksichtigen. a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag 

(Gegenwert) der Haftungen 6000 Millio
nen Schilling einschließlich der Zinsen und 
Kosten nicht ü'bersteigt; 

b) die Kreditoperation im Einzelfall den Be
trag von 1000 Millionen Schilling ein
sch'ließlich der Zinsen und Kosten nicht 
iibersteigt j 

c} die Laufzeit der Kreditoperation 30 Jahre 
nicht ubersteigt; 

d) die prozentuelle Gesamtbelastung bei An
lei'hen, Dadehen und sonstigen Krediten 
in inländischer Währung unter Zugrunde
legung der folgenden Formel nicht mehr 
als das Zweieinhalbfache des im Zeitpunkt 
der Kreditoperation geltenden Zinsfußes 
für Eskontierungen der Oesterreichischen 
Nationallbank (§ 48 Abs. 2 des National
bankgesetzes J 955, BGBI. Nr. 184, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr.276/ 
1969) beträgt: 

Rückzahlungskurs abzüglich ) 
Nettoerlöse der Kreditoperation 

100 X (Zinsfuß + ' in Hundertsätzen 
mittlere Laufzeit 

Nettoerlös der Kreditoperation in Hundertsätzen; 

e) die prozentuelle Gesamrbelastung bei An
leihen, Darlehen und sonstigen Krediten 
in ausländischer Wä'hrung nach der Formel 
laut lit. d nicht mehr aLs das Zweieinhalb
faChe des arithmetischen Mittels aus den 
im Zeitpunkt der Kreditoperation gelten
den offiziellen Diskontsätzen in Bdgien, 
der Bundesrepublik Deutschland, ,Frank
reich, Großbritannien, den Niederlanden, 
Schweden, der Schweiz und den USA 
(New York) beträgt; 

f)die Kreditoperation in Schilling, Be1gischen 
Francs, Deutsche Mark, Fran~ösischen 
Francs, HoHän:dischen: Gulden, Italienischen 
Lire, Japanischen Yen, Kanadischen Dollar, 
Luxemburgischen Francs, Pfund Sterling, 
Schwedischen Kronen, Schweizer Franken, 
US-Dollar oder in Rechnungseinheiten, die 
auf mehreren dieser Währungen beruhen, 
erfolgt. 

(5) Vorzeitige Rückzahlungsermächtigungen 
(Kündi,gungsrechte) sind für die Beurteilung der 
Laufzeit nicht zu berücksichtigen. 

(6) Wird die Haftung des Bundes gemäß 
Abs. 1 und 2 für Fremdwährungen übernom
men, so sind .diese zu ,den ,im Zeitpunkt der 
Haftungsübernahme vom Bundesminister für 
Finanzen jeweils festges,etzten Kassenwerten auf 
die genannten Höchstlbeträge anzurechnen. 

(7) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, die gemäß Albs. 1 und 2 übernom~ 
menen Haftungen üher die vertraglich verein
barte Laufzeit zu erstrecken, 

a) wenn eineProlongierung der Fälligkeit 
der Verpflichtungen aus Kreditoperationen 
vertragÜch vo~gesehen ist und vom 
Schuldner in Anspruch genommen wird 
oder zur Vertneidung einer Inanspruch
nahme des Bundes aus der Haftung infolge 
unvorhersehbar eingetretener w.irtschaft
licher oder finanzieller Schwierigkeiten des 

. Hauptschuldners geboten ist und der Gläu
biger zustimmt, 

b) jedoch nur insoweit, als durch die Prolon
gierung die vertraglich vereinbarte Lauf
zeit um nicht mehr als fünf Jahre über
schritten wird, 

c) wenn d.ie Mehrleistungen an Zinsen im 
Haftungsrahmen für Zinsen und Kosten 
Deckung finden und 

d) wenn die sich jeweils ergebende Gesamt
laufzeitdie im· Ab~. 2 lit. c fesrgesetzte 
Laufzeit nicht übersteigt. 

(8) Dem Bundesminister für Finanzen steht 
das Recht zu, diezweckgebuDidene Verwen1dung 
der bundesverlbürgten Kredite zu prüfen und im 
Zuge dieser Prütung in alle ;Büch,er, Urkunden 
und sonstige Sch'riften der G,esellschaft Einsicht 
zu nehmen. Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft 
dem Bundesministerium für Finanzen' für die 
Dauer der Laufzeit der verbürgten Kredite den 
jährlichen Geschäftsbericht, den Prüfungsbericht 
gemäß § 139 des Aktiengesetzes 1965, BGBl. 
Nr. 98, sowie alle Beschlüsse des Aufsichtsrates, 

(3) Zur Feststellung des Nettoerlöses gemäß soweit sich diese auf die Verwendung der ver
Abs. 2 lit. d und 'e sind die Emissions- und Zu- bürgten Kredite beziehen, und den jährlichen 
zählungsverluste, Begebungsprovisionen, Werbe- Finanz- und Wirtschaftsplan vorzulegen. 
und Druckkosten (Begebungskosten) vom Brutto- (9) Wird der Bund auf Grund einer gemäß 
erlös in Abzug zu bringen. den vorstehenden Bestimmungen ühernommenen 

(4) Für die Beurteilung der Gesamtbelastung Haftung in Anspruch genommen, steht ihm 
bei Krediten, bei welchen die Zinssätze jeweils neben dem Recht, vom Schuldner den Ersatz der 
für bestimmte Zeitabschnitte variabel festgesetzt bezahlten Schuld zu fordern (§ 1358 ABGB), 
werden, ist für die vertragliche Laufzeit die auch das Recht zu, vom Schuldner den Ersatz 
Gesamtbelastung nach der Formel laut Abs. 2 I aller im Zusammenhang mit der Einlösung der 
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. 194 der Beila.gen 3 

übernommenen Haftun:g entstandenen Aufwen
dungen, ,in~besondere die vom Bund in einem 
Rechtsstreit mit dem Gläuhijgeraufgewendeten 
Kosten, zu fordern. 

. (10) Für die übernahme der Bürgschaft durch 
den Bund ist kein Entgelt zu entrichten. 

§ 5. (1) Die Aktiengesellschaft (§ 1) ist vom 
Zeitpunkt ihrer Gründung an von den bundes
gesetzlich geregelten Abgaben vom Einkommen 
und vom Vermögen sowie von der Gewerbe
steuer (Bundesgewerbesteuer) und den Kapital
verkehrssteuern befreit, wenn sich ihre Tätig
keit auf die Durchführung der im § 1 bezeich
neten Aufgaben beschränkt. 

(2) Von der Umsatzsteuer sind, unibeschadet 
der Bestimmungen des § 4 des Umsatzsteuer

,gesetzes 1959, BOB!. Nr. 300/1958, die Umsätze 
der Aktiengesellschaft an deri Bund befreit, so
weit der Bund der AktiengeseUschalft hiefür nach 
§ 2 Abs. 1 die Kosten ersetzt. 

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlic..~ des § 3 lit. d der Bundesminister 
für Bauten und Technik, hin's,ichtlich des § 1 
der Bundesminister für Bauten und Technik im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Fi
nanzen und hinsi.chtlich aller ührigen Bestim
mungen der Bundesminister für Finanzen be-

, traut. 

Erläuterungen 

J. Vorbemerkungen 

Den über iEinibdtmg ,der Österreichischen 
Bundesregierung in Wien etahlierten UN-Organi
sationen International Atomic Enef1~Y Agency 
(IAiEA) und Uni~ed Nations Indlustrial DeveliOp
ment Organisation (UNIDO) wurden zunächst 
nur provisol'i,sche Amtssitz,e zur Verfügung ge
stellt, die durch definitive Amtssitze zu ersetzen 
sind. 

Im Interesse der 'heiden Organ,isationen, aus 
wirtscha<ftlichen GfÜn:den, und im Sinne der iBe
stn:~bungen Österreichs, d.i,e Nie\derlassung weite
rer internationaler 01'!ganis,ationen zu fördern, 
lag es nahe, idi,e Ibe~den definitiv·eru Amtssrtze an 
einem Standort zu verein:en und am gleichen Ort 
auch die Voraussetzungen für di,e Errichtung 
weitel'er Amtssitze und in V:erfuinldlung damit 
eines leistungsfähigen österl"eichischen Konferenz
zentrums zu schaffen. 

Angesichts der 'Bedeutung, die Idem Standort 
eines solchen Projektes 'zukommt, hat di,e Sta:dt 
Wien ihre Bereitschaft erklärt, zur Verwil'k
lichung des Vorha.bens einen wesentlichen Bei
trag zu leilsten. Die Grundsätze hiefür wurden 
am 28. Jänner 1967 zwischen dem d.am~ligen 
Bundesminister für finanzen [)r. WoHgang 
Schmitz für den Bund: und ,dem 'damaligen Sta,dt
rat für Fina11lZ'en Vizebür,g,ermeis~er Fe1ix Slaviik 
für die Sta:dt Wien 'bn 'einem Rahmenüberein
kommen vereinIbart und einige Tage später 
schriftlich fixiert. A'ls Standort wuride das Ge
lände nördLich, ,der Donau zwisch,en W:1!gramer 
Straß'e und Dünaupark in 'Aus~icht genommen. 

Gestützt auf .dieses übereinkommen hat die 
Burudesr,egi,erung in 'der 'Sitzung des Ministerrates 
am 21. Feber 1967 nach hergestelltem Einver-

nehmen mit der Gemeinde Wien beschlo'ssen, 
den beilden genannten Organ~sa'tiünen Anbüte 
für die Errichtung ihrer definitiven Amtssitze 
zu unterbreiten. 

Der wesentliche Inhalt der Anbote war die 
Errichtung der erforderlich,en Amtssitzgelbäude 
einsch1i,eßlich der funktionell bedingten Sitzungs
räume auf Küsten :der Republik österreich und 
die überlassungderBenu~zung für die Dauer 
von 99 Jahren ohne Ei.nrichtung (Mobiliar unJd 
technische Anlagen 'Z. IB. ifür Konferenzräume) 
gegen einen jährlichen Anerkennungszins, von 
1 SchiUing je Amtssitz. Bei der Planung und Er
richtung Ider Amtssitzge!bäuld;e SülL das vün .den 
Organisationen zu erstellenld'e Raum- und 
Funktionsprogramm zugrundegelegt werden. Die 
aib übernahme der Amtssitzgeibäude arrfallend'en 
Kosten für laufende Instanld!haltung un'd' erfor
derlich,e Instandsetzungen: an unk!' in den Amts
sitzgebäuden sowie die Betriebskosten werden 
von den 'internationalen Organisationen getra
gen. 'Bdde Organisationen 'halben dieses Anlbüt 
angenommen. 

In der Folge wurde für ·dias Projekt ein· öff·ent
lich,er internationaler Ideenwet'llbewerb durchge
führt. Unter Berücksichügung der Ergebnisse 
dessdben hat ein Ministerkomitee gemeinsam 
mit den Vertretern der Sta,dt Wien am .18. De
zember 1970 nach· Herstellung ides Einverneh
mens mit ·den beiden internationalen Organisa
tion,en Ibesch!losslen, das Projekt des Architekten 
Dip'IAng.' Johann Staber zu vem1"klichen. 

Die Größe UM' Besoniderheit des Bauvor
habens, Idie Termin:zusagen :der iBundesregierung 
gegenüber den internationalen Organisationen 
anläßlich der o'ben erwähnoen Anlbote sowie ver
schiedene personeHe und or:ganisatürische Prü-
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4 194 der Beila.gen 

bleme ließen es als zweckmäßig erscheinen, diese 
Bundesgebäude von einer Aktiengesellschaft er
rimten 'zu lassen. Insbeson'dere sollte damit aum 
erreimt wel'den, daß der Bund und die Sta.dt 
Wien die Kosten nimtzur Gänze während der 
Bauzeit aufbringen müssen. 

Diese Umstände in Verbindung mit Olber
legungen ,für ,die zweckmäßigste form der Finan
zierung führten am 3. Mai 1971 zur Gründung 
der "Interriationales Amtssitz- und' Konferenz
zentrum Wien, Aktiengesellschaft", an ,der bei 
einem Gruilidkapital' von 20 Mi:nionen SmiUing 
die Republik österreich, Bunidesmin~sterium für 
Finanzen, mit 65 vom Hundert und die Stadt 
Wien mit 35 vom Hundert beteiligt sind: Auf
gabe ,dieser Gesellsmaift sollen die Planung, Er
rimtung und FinaIllZierung des Bauvorhalbens 
sowie die Verwaltung un,d Erhaltung der fertig
gestellten Bauten sein, soweit letztere nimt auf 
Grund der Vereinbarungen mit den internatio
nalen Organisationen von diesen vorzunehmen 
sind. 

11. Umfang des Bauvorhabens 

Das Gesamtprojekt ,gl~edert sich in mehr'ere 
Baustufen, von ,denen derzeit nur die Baustufe I 
realisi,ert wertden soll. Der Finanzierungsrahmen 
des vorliegenden Gesetzentwurfes bezieht sim 
ebenfalls nur auf diese Baustufe. 

Das Gesamtpro}ekt ,ist wie folgt gegliedert: 

Baustufe I: 

Amtssitz der IA,EA 
Amts$tz der UNIDO 
Gemeinsame Einrimtungen bei,der Organisa
ti01ren 
Konferenzräume der Internationalen Or.gani
sationen 
österreimismes KonfeI1enzzentrum (1. Ab
smnitt) 
anteiLiger Parkraum und Verkehrsibauteni 

Baustufe 11: 

österreimismes Konfer,enzzentrum (weiterer 
Ausbau je nam Bed!arf) 
Bürogebäude für Konferenzzentrum 
anteiliger Parkraum unld Verkehrslhauten 

Baustufe III: 

Amtssitzgeibäude für ,den Fall der iEtablierun'g 
weiterer internationaler Organisationen in 
Wien 
österreimismes Konfereilizzentrum (weiterer 
Aushau je nam Bedarf) 
anteiliger Parkraum und Verkehrsbauten 

Die Raumprogramme ,für ,die Amtss~tze der 
beiden internationalen' Organisationen berück
simtigen !bereits eineaIllgemessene Raumreserve 
für ein Wamsturn ,der Organisationen nam 
Ferti,gstellung und Ü'bel'galbe 'der Amtssitzge
bäude samt Neibeneinrimtungen. 

Das Raumprogramm des von ,den internatio
nalen Organi:sationeri un'aiblhängigen österreimi~ 
smen 'Kconferenzzentrums wi1'1d von österrcimi
sm'er Seite festgelegt. 

III •. Finanzierung 

Da <das endigüLti,ge Raum- und Funktionspro~ 
gramm nom ni mt festgelegt unld .die Rdhplanung 
nicht abgeschlossen ist, können die foIgenden 
Angahen über das Inv,estitionserfordernis derzeit 
nur grdbe 'Smätzziff.ern darsteUen, die im Ver
lauf der Planun:g durchaus nom nennen:swerte 
Änderungen und Verschiebungen ertfa'hren 
können. 

Die Stadt Wien wird dem Bund für die Er
rimtung .dieserBundesgelbäuide kostenlos me 
notwendigen baurei,f'en (aufgeschlossenen) Grunld:' 
stü~e in dem' Maße insilligentum übertragen, 
als es für die Realisierung ,des Vorhalbens ein
smließlim der nam 'der Planung vorzusehenden 
Erweit·erungsmö:glimkeiten erforderHm ist. 
Weiters wird ,die 'Stadt Wien dem Bund' 35 vom 
Hundert ,der Planungs-, Bau- unfd Finanzier,ungs,. 
kosten, di,e dieser [ür Idie Errichtung der vorer
wähnten Anlagen auifwendet, ersetzen und die 
VerkehrsIbauten innerhalb Ides GeläIlldes sowie (lie 
Schnellverbinduiligen zwismen dem Amtssitz
und KonferenlZzentrum undl dem Sta·dtzentrum 
von Wien sowi·e ,dem Flughafen Wien-Smwemat 
herstellen. 

Das Vorhalben soll in der !Form finanziert 
werden, ,daß Ider ißunia alb Baulbeginn jährlime 
ZaMung,en (Kostenersätze) leistet, d~e beginnend 
mit dem J albr 1972 zunämst 250 Millionen Smil
ling jährlim :betragen und, wie in § 2 Abs. 2 
näher dargelegt, smrittwei~e ansteigen sollen. 
Soweit das F,inaIl!zeriforder:ni5 in einzelnen Jahren 
dies:eBetr:ige . üJberstei~,soU sich die Gesellschaft 
die notwendigen Mittet auf dem Kapita1markt 
beschaff.en, wolbeider Bunfd auf Grund der im 
Gesetzentwurf v01'1gesehenen IErmämtigung (He 
Haftung a1s ,Bür,ge uoo Zahler für Anleihen, 
Darlehen und sonstige Kredite ülbernehmen soll. 
Nam. Fert~gsteLlun:g ,des BauweI'kes hat der Bund 
di'e erwähntlen Ja'hreslbeträge solange weiterzu
bezahlen, bis die für den, Bau aulfgenornmenen 
Kredite samt Zin~en unld' Kcosten zur Gän,ze ge
tilgt sind. 

Die GeseUscha·ft kann demnlam die Kosten der 
Planung, Errimtung, :ErhaltuIl!g, Verwaltung un.d 
Finan:zierung des Gesamtvorhabens ähnlim wie 
bei den vergleichlbaren Ko·nstrukcionen !des 
Tauernautobahn- und -Brennerautobahn"'Fina,n-
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194 der Beilagen 5 

zierungsgesetzes als Forderung gegenden Bund 
in die jeweililgen J ahresabsch1üsse einstellen', wo
durm·sich jewei'ls ausgeglichene Bilanzen ergerben 
werden, 

IV. Kosten 

Die oben erwähnten groben Schätzungen er

samtkosten für die Planung;. Errichtung, Erhal~ 
tunlg, Verwaltung unld' Finanzierung des Inter'
nationalen Amts'sitz- und : Konferenzzentrnms 
Wien zu ersetzen hat, während! die Inanspruch~ 
nahme der Bundeshafturrg wegen' der laufend,en 
Ersatzzah'lungen nach § 2 Albs. 2 nl'ed~eses Ge~ 
samtausmaß erreichen wil'ld. 

geben fol~en:des B1Ld ülber ~ie voraussichtlichen Z Ab u s.2: 
Kostender Baustufe I: 

a) Baukosten einschließlich d:er vor
aussichtlichen Baukostetisteigerun-
gen ',.,"""":',."."., " 

, b) Kosten der Verwaltung, Neben
kosten .der finalliZierung usw. ,. 

c) Zin'sen während! der Bau'zeit "" 

d) GesamtJkosten Ibis zur iFertigstel-
'lung "" .. ".,'.",,' ..... ,. 

e) aJbzüglich ider Lei~tungen des, 
Bundes in den Jahren 1972 Ibi:s 
1977 ", ...... , .. ; ... , .. ,."." 

.Millionen 
Schilling 

3500'-

180'-:--
520'-,-

---
4200'-

1500'----
f) voraussichtlich.er freniclmittdbe-

. darf der Ge~enscha:ft zum Ende 
der Bauzeit ,." .. , ." , ., . . ... 2700'-

Die Kosten, leier ~llenfaÜs später zu realisierenden 
Baustufen, 'die -nicht· Gegen'stand des vorliegen
den Gesetzentwurfes sind, können wegen des weit 
entternten a'lLfälligen:ß·aUlbeginnes nicht g,eschätzt 
werdJen. 

V. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

Die übertr~gurrg der Planung, :Errichtun'g, Er
haltung, VerWaltung und Finanzierung des Inter
nationalen. Amtssitz" : urnd Konfererrzzentrums 
Wi·en erfolgt ,deshalb -<lurch einen eigenen Ver
trag zwischen dem Bund und der' Aktiengesell~ 
schaft, wei.lzuvord~e Vorausset:zungen für die 

, übertragung gemäß § 3 des Gesetzentwurfes ge
sdlaffen werden müSsen. 

Zu § 2: 

Zu Abs. 1: 

Da es sich um Bun'desgtfuäUlde hanldelt, ist es 
notwendig, daß der Sudd der kktienges.eUschatft 
die bei iErlüHUh'g ihrer Aufigabe erwachsenden 
Kosten erset:zt; lEin gegenwärtig noch nicht be
stitnnibarer, jedenfa:lls aber im Verhalttiis nicht 
bedeutender Te11 der Gesamtikosten wir,d durch 
eigenefEinnahmen der Akfterngesel1schaft gedeckt 
werderi ,können. Solche iEinrnaihmen wel1den 
hauptsächlich aus demB,etrieib des österreichi
schen Kontferenzzentrums nach dessen Fert1g
steHunig al1Jfallen. Der' Höchstlbet~ag nach dieser 
Best~rnmung ist deshaLb 'hoher als der Haftungs
rahmen in § 4 Albs. 2, weil der Bund diie Ge-

-Die überwiegende Finanzierung des Vorhahens 
über den Kapitalmarkt hat zur folge, daß die 
Höhe des gesam~en finanlZieHen Er'fordemilsses 
zu einem guten Todl von der Höhe der Fret111ldc.. 
geldzinsen abhänlgt. Di,e jährlichlen Kostenersätze, 
die der Bunä der Aktiengesellschaft- zu Jeisten 
hat, sind unter dem Gesichtspunkt der Tragbar
keit für ,den iBundleshaushalt und dem' Gesichts
purnkt eines 'vertretJbaren iFinanozierungszeit
raumes von etwa 20. J a(hren Ibestimmt wotiaen. 
Nach 'einer Vereinbarung mii . .der Stadt Wi,en 
ersetzt diese dem Bund 35 vom Hundert. des 
Kostenersatzes, soweit Idi1eser'den Aufwarid: 'für 
die Planung, Errichtung und! Finan~ierung 
(Kosten der Frem1dmittlelbeschaffung' und; dies 
Zinsendienstes) betrifft . 

Zu Abs. 3: 

Die ,der Aktienlgesellschaft Idurch die Planu11Jg, 
Errichtung, :Erhaltung, V,erwaltungund Hinan~ 
zierung ,des Vorlhabensentstehenden· Kosten 
können als Forderung der Aktiengesellschl<Lft 
gegen den ~und aUf Kostener~atz in die Bitanz 
eingestellt werden. Dadurch ist eine ausgeglichene 
Bilanzi,erunlg der Gesellschaft gesichert. 

Zu § 3: 

Dieser legt die Voraussetzungen fest, unter 
denen der Aktiengesellschaft die Aufgaben gemäß 
§ 1 ubertragen werden. 

Zu lit. a und b: 

Vom Grun,dkapital,der Ak,tieng,eseILschaft von 
20 Millionen SchilHng haben der Bund Aktien 
im Nennwert von 13 MiUionen Sch'illing unkf die 
Stadt Wien Aktien im Nennwert von 7 Mi1~ 
lionen Schilling üJb~rnommen, Hievon ist;, die 
Hälfte Ibei Gründurigder . Ges~llschaft bar, ein
gezahlt word'en, der Rest wind spätestens im 
Jahr 1972, eingezahlt werden. 

Zu Iit. c: 

Die dort aurfgezählten Leistungen gründen sich 
auf die Zusage der Stadt Wien. 

Zu lit. d und e: 

Der Grund für die genaue O1berwadmng der 
Aktiengesellschaft durch die beiden zuständigen 
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6 194 der Beila.gen 

Ressorts ist da,rin Zu suchen, daß es sich beim Zu Abs. 5: 

Mit dieser Bestimmung soH klargestellt wer
den, daß für die Beurteilung der Laufzeit und 
damit für die Feststellung der GeoSamtbelastung 
allfällige Rückzahlungsermächtigun,gen (Kündi
gungsrechte) nicht zu berücksichtigen sind. 

Amtssitz internationaler Organisanionen und 
beim Konrferenzzentrum um Bundesgebäude 
handelt, außerdem muß die Finanzierung im 
wesentlichen durch die Haftungsübernahmen und 
die Kostenersätze des Bundes gesichert werden. 
Die Verantwortlichkeit der Organe, sich an die 
Anweisungen zu halte.r;t, Auskünfte zu erteilen 
und die Zustimmung ,zu Finanzoperationen ein-
zuholen, richtet sich nach den Bestimmungen des Zu Abs. 6: 
Aktiengesetzes 1965. 

Zu § 4: 

Zu Abs.1: 

Um der Aktiengesellschaft die Aufna.hme von 
Anleihen, Darlehen und sonstigen Krediten zur 
Erfüllung der ihr gemäß § 1 übertragenen Auf

'gaben zu erleichtern, soll der Bundesminister für 
Finanzen ermächtigt werden, für die hiefür er
forderlichen Kreditoperationen die Ha,ftung als 
Bürge und Zahler gemäß § 1357 des allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches zu übernehmen. 

Zu Abs. 2: 

Der KapitalIbedarf wird mit 3000 Millionen 
Schilling angenommen. Da die Entwicklung des 
Zinsniveaus auf einen so großen Zeitraum 
(maximale Laufzeit der Kredite bis zu 30 Jahren) 
nicht vorausgesehen werden kann, muß vorsorg
licherweise damit igerechnet werden, daß die 
Zinsen und Kosten dals Kapital erreichen können. 
Daher wurde der Ha,ftungsrahmenmit 6000 Mil
lionen Schilling für Kapital einschließlich der 
Zinsen und Kosten festgesetzt. Mit dieser Be
stimmung wird zugleich der vorn Verfassungs
gerichtshof in seinem Erkenntnis vorn 10. Dezem
ber 1966 G 22/66 (Entscheidungsgründe, 2. Teil, 
Abschnitt 13, Z. III), zum Ausdruck gebrachter 
Meinung hinsichtlich einer dem Art. 18 Abs. 1 
des Bundes-Verfassungsgesetzes entsprechenden 
Determinierung Rechnung getragen. 

Auf eine unterschiedLiche Begrenzung der 
Nominal- und Effektivverzinsung wurde in 
Anpassung an die dieslbezüglichen Bestimmung,en 
im Art. VI Abs. 1 des Bundesfinanzgesetzes 1971 
verzichtet (§ 4 Albs. 2 lit. d und e). 

Zu Abs. 3 und 4: 

Die Abgrenzung des Begriffes "Nettoerlöse" 
(Ahs. 3) sowie die Beurteilung der Gesamt
belastung der Kredite mit variablen Zinssätzen 
und bei Anleihen mit TilgungsmQglichkeiten 
durch freihändigen Rückkauf (Abs. 4) werden 
zwecks eindeutiger KlarsteIlung im Gesetzestext 
selbst vorgenommen. 

Durch die Anwendung der vorn Bunidesmini
ster für FinanZJen allg,emein festgesetzten Kassen
werte sollen !bei der Anrechnung von Frernd
währungen auf iden' Ermächtigungsrahmen kiei
nere Kursschwankungen ausgeschaltet und eine 
einheitliche Verrechnungsbasis für ,die in Betracht 
kommenden Fl'ernldwährungen geschaffen wer
den. 

Zu Abs. 7: 

Mit dieser Bestimmun,g soU der Bundesmini
ster für ,FinalllZ'en ermächtiJgt wellden, unter be
stimmten Voraussetzungen übernommene Haf
tungen Ü!ber die, vereintbarte Laufzeit zu er
strecken. Vergleichbare Bestimmungen hat der 
Na~ionalrat bereits in ,der ö]G"'Gesetz-Novel1e 
1969, BGBl. Nr. 47/1970, sowie ~m Bundesgesetz, 
betreffenld' die übernahme der 'Eundeshatftung für 
Finanzoperationender österreichischen Stickstoff
werke A. G., BGBL Nr. 252/1967, in der Fassunß 
des Bundes,geseuzes BOB'!. Nr. 414/19-69, erla's
sen. 

Zu Abs. 8: 

Mit dieser Bestimmung soll das Bundesministe~ 
r,ium für Finanzen ermäch,tigt weiden, jederzeit 
die zweckgebundene Vel'Wendung <lier Ibund'esver
büt'gten Kredite. zu prüfen und 'Zu Idi,es·em Zwecke 
in alle Bücher, Urkunden und sonstig,en Schrif
ten der Gesellschaft Einsicht zu nehmen, sowie 
über Beschlüsse ,des Aufsichtsrates, soweit sich 
diese auif die Verwendung ,der Kredite beziehen, 
unterrichtet zu wel.'1den. 

Zu Abs. 9: 

Mit dies:er iBestimmuOIg so]! kll;l.rgestellt wer
den, d~ß dem 'Eunld' im FaUe einer Inanspruch
nahme aus der Haftung nicht nur das Recht auif 
Ersa~z ,der bezahlrien Sch'u1d (§ 1358 ABGB) zu
steht, sondern er d\arülber hin,aus vomSch:u:ldner 
auch .den Ersatz aller ,im Zusammenlhang mit der 
Einlösung der ü!bernornJmenen Hatftung angefal
lenen Aufwendung,en, inSbesondere dlie vorn 
Bunlcl" in einern ~Ufälli,gen Rechtsstreit mit den 
Gläubi'gern auf,gewendieten Kosten, zu fordern 
berechtigt ist. 
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194 der Beilagen 7 

Zu Abs. 10: 

Im Hinlblick darauf, daß ,die zu errichten·d~en 
Gebäude iBundesgebäude lb1eilben, kann von einem 
Haftungsent·gelt Albstandi genommen wer,den. 

Zu § 5: 

Zu Abs. 1: 

Unter die Befl'eiungsbestimmungen des § 5 
Abs. 1 farten foLgende Albgahen: Körperschaif,ts
steuer, Vermögen1steuer, Gewel'besteuer (Bundes
gewerbesteuer), Kapital'Verkehl'steuern, Beitrag 
von Einkommen zur 'Förderung Ides Wohnibaues 
und für Zwecke des Familienlasten:ausgleiches, 
Beitrag vom Einikommen und vom V'ermögen 
nach dem Katastrophenfondsgesetz, Sonderabgabe 
vom Einkommen und vom Vermögen. 

Zu Abs. 2: 

Unter die Befreiu~g von' der Umsatzsteuer f:lil
len ,die Umsätze der Aktienges.eJlscha.f,t an den 
Bund, soweit dieser hiefür der Aktielligesel'lschaft 
die Kosten ersetzt. 

Zu § 6: 

'" Enthält die VoHzugsklausel. 

Die Beschlußfassung zu § 4 Albs. 1 bis i des 
vor'liegenclen Gesetzentwurfes sowie zu § .6, so
weit er sich auf § 4 Aibs. 1 Ibis 7 Ibezieht, bedarf 
gemäß Art. 42 Abs. 5 Bun,des-Vedassungsgesetz 
keiner Mitwirkung des Bundesrates. 
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